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31. Investitionsfreundliche Gebühren für den Wasseranschluss im Kanton Basel-
Landschaft 

 2020/582; Protokoll: pw 

Landratspräsidentin Regula Steinemann (glp) informiert, der Regierungsrat sei bereit, das Postu-
lat entgegenzunehmen, und beantrage die gleichzeitige Abschreibung. Es liegt eine schriftliche 
Begründung vor. 

Martin Dätwyler (FDP) dankt dem Regierungsrat für die fundierte Beantwortung der Fragen. Die 
Rechtslage zeige deutlich, dass die Gemeinden im Driver-Seat sitzen, wenn es um die investiti-
onsfreundlichen Gebühren beim Wasseranschluss geht. Dem Redner ist wichtig, dass die Dyna-
mik für wirtschaftliche Entwicklungen nicht mit investitionsfeindlichen Gebühren und Auflagen ge-
hemmt wird. An den Regierungsrat und an die Gemeinden sei appelliert, laufend die Tarifierungen 
zu überprüfen, damit die Rahmenbedingungen attraktiv sind, um in die Zukunft zu investieren. 
Martin Dätwyler ist mit der Abschreibung einverstanden. 

://: Das Postulat wird stillschweigend überwiesen und abgeschrieben. 
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